
Staatliche Notare helfen bei der Vorbereitung der Richterwahl
Die Wahl der Richter der Kreis- und Bezirksgerichte 

durch die örtlichen Volksvertretungen, die in der Zeit 
vom 15. Oktober bis 30. November dieses Jahres zum 
ersten Male stattfindet, ist ein bedeutsames Ereignis 
in unserem politischen Leben. Bereits im I. Quartal 1960 
haben wir damit begonnen, Maßnahmen zur Vorberei
tung der Richterwahl einzuleiten. Hierüber hat 
S c h r a m m  in NJ 1960 S. 392 berichtet und dabei 
insbesondere die öffentlichen Berichterstattungen und 
Rechenschaftslegungen vor den Volksvertretungen er
wähnt.

Von vornherein bestand bei uns jedoch Klarheit dar
über, daß die Richter des Kreisgerichts Strausberg die 
Vorbereitungen für die Rechenschaftslegungen in allen 
Städten und Gemeinden des Kreises Strausberg nicht 
allein treffen können. Deshalb übernahmen die Notare 
des Staatlichen Notariats Strausberg die Aufgabe, in je 
zwei Gemeinden des Kreises die Rechenschaftslegungen 
der Richter vorzubereiten. Diese Aufgabe konnte selbst
verständlich nicht vom Schreibtisch aus erledigt wer
den, sondern wurde in operativen Einsätzen gelöst, ln 
den Quartalsarbeitsplänen des Staatlichen Notariats 
legten wir die zur Vorbereitung der Rechenschafts
legungen notwendigen Maßnahmen konkret fest.

Die verantwortlichen Funktionäre mußten sich zu
nächst einen Überblick darüber verschaffen, welche 
gesellschaftlichen Kräfte in den jeweiligen Gemeinden 
an der Rechenschaftslegung teilnehmen sollten. Ins
besondere kam es auf die Einbeziehung der Volksver
treter, der Schöffen, der Schiedsmänner sowie der 
Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei an. Die 
Notare führten eingehende Aussprachen mit den 
Bürgermeistern und erläuterten ihnen dabei die Bedeu
tung der Richterwahl. Der Kreisausschuß der Natio
nalen Front hatte zur Unterstützung der Aufklärungs

arbeit Handzettel herausgegeben, die von Mitarbeitern 
der örtlichen Organe und der gesellschaftlichen Organi
sationen an die Bevölkerung verteilt wurden.

Wir benutzten diese Vorbereitung der Rechenschafts
legungen, um unsere Verbindungen zu den örtlichen 
Organen der Staatsmacht zu vertiefen. Diese engere 
Zusammenarbeit wird dann später bei den Rechen
schaftslegungen des Staatlichen Notariats sehr wichtig 
sein.

Die Notare haben selbstverständlich auch an ver
schiedenen der von ihnen mit vorbereiteten Rechen
schaftslegungen der Richter teilgenommen. Soweit in 
den Aussprachen Fragen auftauchten, die mit den Auf
gaben des Staatlichen Notariats in Zusammenhang 
standen, haben wir auch in der Diskussion gesprochen. 
Insbesondere sind wir dabei auf die Probleme der so
zialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft einge
gangen. In den Gemeinden des Randgebietes von Groß- 
Berlin standen dagegen Fragen des innerdeutschen 
Zahlungsverkehrs, des Schutzes des innerdeutschen 
Handels und der Jugendkriminalität im Vordergrund. 
Bei allen Berichterstattungen wurden solche Urteile 
ausgewertet, die für bestimmte Schwerpunkte in den 
einzelnen Gemeinden typisch waren.

Auf Grund der straffen und planmäßigen Vorberei
tung konnten alle Rechenschaftslegungen termingemäß 
und erfolgreich durchgeführt werden. Die Bürger des 
Kreises Strausberg haben einen Überblick über die 
Tätigkeit unserer Gerichte erhalten und zu den Rich
tern einen noch engeren Kontakt gefunden. Das Ver
trauen der Bevölkerung zur Arbeit unserer Gerichte 
wurde dadurch weiter gefestigt.

HERBERT KAHLE, Leiter, 
und HANS-JOACHIM GRÜNEWALD, Notar 

beim Staatlichen Notariat Strausberg

Z u r  D i s k u s s i o n
Zu einigen Fragen der Neuregelung der Schuld

Von Prof. Dr. JOHN LEKSCHAS,
Dekan der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

I
In der bisherigen Diskussion über Grundfragen des 

Verschuldens, die sich insbesondere im Zusammenhang 
mit der Strafgesetzgebung entzündete und an der sich 
Wissenschaftler und Praktiker aktiv beteiligten, hat es 
bislang noch keine allseitig befriedigende Lösung ge
geben. In Auswertung der Kritik der Partei an den bis
herigen Arbeiten zur Strafgesetzgebung wurde einer 
aus Vertretern der Praxis und Wissenschaft gebildeten 
Arbeitsgruppe erneut die Aufgabe gestellt, das Ver
schuldensproblem zu untersuchen und Gesetzgebungs
vorschläge zu unterbreiten. Die Arbeitsgruppe, die nach 
den Prinzipien einer Forschungsgemeinschaft von Wis
senschaftlern und Praktikern arbeitete, mußte sich von 
vornherein darüber im klaren sein, daß eine sogenannte 
rein theoretische Diskussion wenig geeignet ist, die 
Probleme zu lösen. Es kommt vielmehr darauf an, 
Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und die 
Gesetzgebungsarbeit auf die Höhe der schöpferischen 
Durchsetzung der Grundlinie der Strafpolitik der Arbei- 
ter-und-Bauem-Macht auch in Einzelfragen zu heben. 
Erst wenn es unter kritischer Würdigung der bisherigen 
theoretischen Ergebnisse und ebenso kritischer Analyse 
der gegenwärtigen Praxis gelingt, die allgemeine Grund
linie auch bei der Regelung von Einzelfragen sichtbar 
zu machen und durchzusetzen, kann das Strafgesetzbuch

so abgefaßt werden, daß es zur Hebung des Niveaus der 
Praxis führt.

Darüber hinaus muß angestrebt werden, das Neue, 
das sich aus den theoretischen Arbeiten ergibt, in der 
Strafpraxis sofort auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 
Dabei geht es nicht um wildes Experimentieren in die
ser oder jener Richtung, sondern darum, daß alle Mit
arbeiter in den Straforganen (Richter, Staatsanwälte, 
Angehörige der Deutschen Volkspolizei), aber auch in 
unseren örtlichen Machtorganen die Probleme, ausgehend 
von den Beschlüssen der Partei, gründlich durchdenken, 
ihre eigene gegenwärtige Praxis darauf überprüfen, ob 
sie die entwickelte Linie bestätigt oder ihr widerspricht 
und welche Schlußfolgerungen daraus für die Regelung 
des Verschuldens und die Veränderung der eigenen 
Praxis zu ziehen sind.

In Wissenschaft und Praxis hat sich auf Grund der 
ständigen Hinweise der Partei die Erkenntnis durch
gesetzt, daß die Probleme des Strafrechts den histori
schen Grundaufgaben der Arbeiterklasse beim Übergang 
vom Kapitalismus zum Sozialismus und Kommunismus 
untergeordnet sind, d. h., daß das Strafrecht der Arbei
ter und Bauern nichts anderes als ein spezifisches In
strument des sozialistischen Staates ist, welches er zur 
Durchsetzung der geschichtlich notwendigen Aufgaben 
der Arbeiterklasse einsetzt, um die Gesellschaft von den
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